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Vortrag an den Ministerrat 

betreffend die Erteilung der Verhandlungsvollmacht für ein Protokoll zur 
Änderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen; Verhandlungen 

Im Verhältnis zur Schweizerischen Eidgenossenschaft wird der Eintritt einer 
internationalen Doppelbesteuerung durch das am 30. Januar 1974 abgeschlossene 
Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, BGBl. Nr. 64/1975 idF BGBl. III Nr. 169/2012, vermieden. 

Das Mehrseitige Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener 
Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base 
Erosion and Profit Shifting – BEPS), BGBl. III Nr. 93/2018, wurde zwar von beiden Staaten 
unterzeichnet und ratifiziert, findet aber im bilateralen Verhältnis zwischen der Republik 
Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufgrund der unterschiedlichen 
Einschätzung der Wirkungsweise des Übereinkommens, keine Anwendung. Im Rahmen 
von Verhandlungen über ein Protokoll zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens 
sollen daher die jüngsten Entwicklungen auf Ebene der OECD/G20 zur Bekämpfung von 
BEPS berücksichtigt werden. 

Des Weiteren sollen die seit dem Abschluss des Abkommens aus dem Jahre 1974 
hervorgekommenen jüngsten Entwicklungen auf Ebene der OECD zur Besteuerung von 
Unternehmens- als auch Individualeinkünften berücksichtigt werden. 

Das geplante Protokoll wird gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend sein und daher der 
Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 B-VG bedürfen. Der Nationalrat und 
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der Bundesrat werden gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG von der Aufnahme der Verhandlungen 
unverzüglich unterrichtet werden. 

Negative finanzielle Auswirkungen des Protokolls auf den Bundeshaushalt sowie auf 
andere Gebietskörperschaften sind nicht zu erwarten. Das Protokoll hat keine 
Auswirkungen auf die Planstellen des Bundes.  

 

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten stelle ich den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, Herrn DDr. Gunter 
MAYR, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, im Falle seiner Verhinderung, 
Frau Dr. Sabine SCHMIDJELL-DOMMES, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für 
Finanzen, und im Falle ihrer Verhinderung, Frau Dr. Veronika DAURER, LL.B., 
stellvertretende Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Finanzen, zur Leitung der 
Verhandlungen über ein Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu 
bevollmächtigen. 

13. Jänner 2023 

Dr. Magnus Brunner, LL.M.  
Bundesminister 
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